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A. BEKANNTMACHUNGEN

II.
Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Verbundene Tagung
der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), 

der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
und der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) 

und Fürbitte dafür
Vom 22. August 2017

Reg.-Nr. 10317

Vom 9. bis 15. November 2017 kommen die 12. Generalsynode 
der VELKD, die 12. Synode der EKD und die 3. Vollkonferenz 
der UEK zu ihren vierten Tagungen in der laufenden Amtsperiode 
in Bonn zusammen.

Dieser verbundenen Tagung wird am 
Sonntag, dem 5. November 2017, dem 21. Sonntag 

nach Trinitatis,
sowie am

Sonntag, dem 12. November 2017, dem Drittletzten Sonntag 
des Kirchenjahres,

in allen Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche  
Sachsens fürbittend gedacht.

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

Dr. Johannes Kimme
Präsident

Herbsttagung
der 27. Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Vom 5. September 2017

Reg.-Nr. 1212

Die 27. Landessynode unserer Landeskirche tritt vom 17. bis zum 
20. November 2017 zu ihrer diesjährigen Herbsttagung im Haus 
der Kirche – Dreikönigskirche Dresden zusammen.

Dieser Tagung der Landessynode und ihrer Mitglieder wird in al-
len Gottesdiensten der Landeskirche am

Sonntag, dem 5. November 2017, dem 21. Sonntag 
nach Trinitatis,

sowie am
Sonntag, dem 12. November 2017, dem Drittletzen Sonntag 

des Kirchenjahres,
im Allgemeinen Kirchengebet fürbittend gedacht.

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

Dr. Johannes Kimme
Präsident
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III.
Mitteilungen

Abkündigung 
der Landeskollekte für Kirchliche Männerarbeit am 18. Sonntag nach Trinitatis

(15. Oktober 2017)

Reg.-Nr. 401320-17 (3) 214

„Gnade! – Womit habe ich das verdient?“... [1. Kor. 15,10]

In einer „gnadenlosen Welt“ steht das reformatorische Begriffs-
schwergewicht „Gnade“ dem gewohnten männlichen Leistungs-
prinzip gegenüber: „Das habe ich mir verdient.“ Mann will die 
Früchte seiner Anstrengung ernten, genießen. Hier wird einem 
nichts geschenkt! 
Aber Männer ahnen auch, dass nicht alles im Leben so funk-
tioniert. In der Studie „Was Männern Sinn gibt“*) beschrei-
ben sie selbst neben dem „erarbeiteten“, den „widerfahrenen“  
Lebenssinn als Erfahrung jenseits eigener Kontrolle und eigenen 
Verstehens – wie beispielsweise die „wunderbare Wendung“ in 
einem Krankheitsverlauf.

Gnade setzt ein, wo Mann selbst nichts (mehr) tun kann. Paulus 
bekennt, dass sie ihn zur Arbeit inspiriert. Er hat sich nicht hoch-
gearbeitet, keine Karriere als „Augenzeuge Jesu“ gemacht. Das 
„Apostelamt“ ist ihm unverdient zugefallen, aufgetragen.
Männer sollen neben berechtigtem Leistungsanspruch und Stre-
ben nach den „Früchten des Erfolgs“ Gnade als „Standbein“ ihrer 
Existenz entdecken, weil sonst Macherwille zur Schinderei aus-
zuarten droht.
Die Kollekte für die Männerarbeit trägt dazu bei, Gottes Gnade 
mit Männern zur Sprache zu bringen.

*) WAS MÄNNERN SINN GIBT – Abschlussbericht zum Forschungsprojekt „Die 
unsichtbare Religion kirchenferner Männer“ (Kassel 2005)

Veränderung im Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz

Vereinigung
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bischheim-Häslich 

und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gersdorf (Kbz. Bautzen-Kamenz)

Reg.-Nr. 50 Bischheim-Häslich 1/226

Urkunde

Gemäß § 4 Abs. 5 und 6 Kirchgemeindeordnung (KGO) in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 Kirchgemeindestrukturgesetz (KGStrukG) 
und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d Zuständigkeitsverordnung 
(ZuVO) wird Folgendes bekannt gemacht:

§ 1

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bischheim-Häslich und die Ev.-
Luth. Kirchgemeinde Gersdorf im Kirchenbezirk Bautzen-Ka-
menz haben sich durch Vertrag vom 15.06.2017, der vom Ev.-
Luth. Regionalkirchenamt Dresden am 18.07.2017 genehmigt 
worden ist, mit Wirkung vom 01.01.2018 zu einer Kirchgemein-
de vereinigt, die den Namen „Evangelisch-Lutherische Kirchge-
meinde Bischheim-Gersdorf“ trägt.

§ 2

(1) Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bischheim-Gersdorf hat ihren 
Sitz in Bischheim.
(2) Sie führt ein eigenes Kirchensiegel. Bis zur Einführung dieses 
neuen Siegels sind die Kirchensiegel aller bisherigen Kirchge-
meinden zu verwenden.

§ 3

(1) Die Ev.-Luth Kirchgemeinde Bischheim-Gersdorf ist Rechts-
nachfolgerin der bisherigen Ev.-Luth. Kirchgemeinden Bisch-
heim-Häslich und Gersdorf.
(2) Der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bischheim-Gersdorf werden 
die Grundvermögen der Pfarrlehen zu Bischheim und zu Ober-
gersdorf, der Kirchenlehen zu Bischheim und zu Obergersdorf 
sowie das Kantoratlehn zu Bischheim und das Kirchschullehn zu 
Obergersdorf zugeordnet. Die vorgenannten Lehen werden durch 
den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bischheim-
Gersdorf verwaltet und im Rechtsverkehr vertreten.

Dresden, 18.07.2017

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

L.S.
am Rhein

Oberkirchenrat
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Reg.-Nr. 2026/13

Der Kurs richtet sich an Gemeindepädagoginnen und -pädagogen 
sowie an Ehren- bzw. Hauptamtliche, die sich auf dem Gebiet 
der Seelsorge fort- und weiterbilden möchten. In praktischen und 
theoretischen Arbeitseinheiten können sie ihre seelsorgerlichen 
Erfahrungen reflektieren sowie ihre Möglichkeiten und ihr eige-
nes Seelsorgeverständnis weiter entwickeln.
Gruppengespräche, Fallbeispiele und Übungen machen die Ar-
beit am Thema lebendig. 
Insgesamt umfasst die Weiterbildung 30 UE á 45 min. 
Bei Bedarf kann im Anschluss ein Teilnahmezertifikat ausgestellt 
werden.

Termin: 
15. bis 19. Januar 2018

Ort:
Kohren-Sahlis, Heimvolkshochschule

Tagungsgebühr:
150 €

Verpflegung (Vollpension): 
100 €

Unterkunft im EZ: 
136 €

Anreise: 
mit Bahn und Bus möglich, Anreise mit Pkw über die A72

Anzahlung:
von 50 € auf IBAN DE61 3506 0190 1612 6300 18

Verbindliche Anmeldung:
Institut für Seelsorge- und Gemeindepraxis Leipzig, Paul-List-
Straße 19, 04103 Leipzig, Studienleiterin Yvette Schwarze,  
E-Mail: yvette.schwarze@evlks.de, Tel. (03 41) 3 50 53 42 00
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.

Seelsorgekurs 
für Gemeindepädagoginnen, Gemeindepädagogen 

und interessierte Haupt- und Ehrenamtliche

Zielgruppe: 
Die Einladung richtet sich an alle für Veranstaltungen im Raum 
der Kirche Verantwortlichen im Haupt- und Ehrenamt.

Voraussetzung: 
keine

Inhalt: 
Auf den ersten Blick scheinen kirchliche Gepflogenheiten einer-
seits und Festlegungen eines staatlichen Protokolls andererseits 
nicht viel an Gemeinsamkeiten zu haben. Spätestens bei der Vor-
bereitung eines besonderen Festgottesdienstes, zu dem beson-
dere Ehrengäste eingeladen werden sollen und der damit einen 
bewusst öffentlichen Charakter erfährt, wird jedoch deutlich, wie 
wichtig die Anwendung von Regeln und Ordnungen sind, die 
sowohl Traditionen berücksichtigen als auch Verbindlichkeiten 
bewirken. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Gelegenheiten, 
bei denen wir auch im kirchlichen Raum gut beraten sind, aus 
dem Fundus einer protokollarischen Praxis zu schöpfen.
In einem Tagesseminar soll Zeit und Gelegenheit sein, sich mit 
protokollarischen Grundregeln und deren Anwendbarkeit im 
kirchlichen Raum vertraut zu machen. Das Angebot reicht dabei 
von einer theologischen Reflexion des Sachanliegens bis hin zu 
ganz praktischen Übungen. Dabei geht es u. a. um das Kennen-
lernen staatlicher und kirchlicher Rangfolgen sowie der Grund-
regeln einer Sitzordnung (Placement), als auch um die Frage der 
Reihenfolge bei Ein- und Auszügen oder das Vorbereiten von 
Großveranstaltungen. Die Teilnehmenden erhalten für die per-
sönliche Weiterarbeit ein ausführliches Handout.

Referent/Referentin:
OKR Christoph Seele, Beauftragter der Evangelischen Landes-
kirchen beim Freistaat Sachsen in Zusammenarbeit mit Heidrun 
Müller, ehemalige Chefin des Protokolls der Sächsischen Staats-
kanzlei

Termin: 
Mittwoch, 7. März 2018

Anmeldung bis: 
13. Oktober 2017

Anmeldung an:
Die Anmeldung erfolgt über das Formular im CN unter „Weiter-
bildung“. Sie ist verbindlich. Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist aus 
seminartechnischen Gründen auf 18 Personen begrenzt.

Veranstaltungsort:
Ev. Jugendbildungsstätte Dresden 
Heideflügel 2
01324 Dresden

Veranstaltungszeitraum:
9:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Versorgung:
Mittagessen/Kaffeetrinken eingeschlossen

Teilnehmerbeitrag:
50,00 € (Anzahlung 20,00 €, keine Erstattung bei Absage)

„Von Rangordnung und Auswahl der Gäste …“
Tagesseminar zum Umgang mit protokollarischen Regeln im kirchlichen Raum
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Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 20. Oktober 2017 ein-
zureichen.

1. Pfarrstellen

Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an das 
Landeskirchenamt zu richten.

Es sollen wieder besetzt werden:

A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜG – vom 23. November 1995 (ABl. 
S. A 224):

die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Erlbach-Kirch-
berg mit SK Leukersdorf und SK Ursprung (Kbz. Annaberg)
Zum Schwesterkirchverhältnis gehören: 
– 1.388 Gemeindeglieder
– vier Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentlichen 

Gottesdiensten
– 4 Kirchen, 3 Gebäude im Eigentum der Kirchgemeinden,  

4 Friedhöfe
– 6 Mitarbeiter.
Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: ja 
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– Dienstwohnung (149 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Erlbach-Kirchberg.
Weitere Auskunft erteilen der Kirchenvorstandsvorsitzende 
(Kirchgemeinde Ursprung) Gläß, Tel. (03 72 95) 4 19 14, Kir-
chenvorstandsmitglied Werler, Tel. (01 72) 3 75 11 42, Kir-
chenvorstandsvorsitzende (Kirchgemeinde Erlbach-Kirchberg) 
Steinert, Tel. (03 72 95) 6 72 28 und unter 
www.kirchgemeinden-elu.de.
Der Kirchenvorstand wünscht sich einen Pfarrer/eine Pfarrerin, 
der/die gern auf Menschen zugeht, teamfähig ist, generations-
übergreifend die Gemeindearbeit mitgestaltet, gewachsene Be-
ziehungen weiter entwickelt, dabei offen ist für neue Wege und 
ein Herz für missionarische Projekte hat. Die gute Zusammenar-
beit mit den Ehrenamtlichen und der Landeskirchlichen Gemein-
schaft soll fortgeführt werden. Eine wichtige Aufgabe wird es 
sein, das seit 2010 bestehende Schwesterkirchverhältnis, das auf 
Initiative der Gemeinden entstand, bei den notwendigen Schritten 
zu neuen kirchgemeindlichen Strukturen mit den Nachbarkirch-
gemeinden zu unterstützen und zu begleiten. In den Orten sind 
Kindertagesstätten und evangelische Schulen vorhanden.

B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜG:

die 1. vakante Pfarrstelle des 3. Kalendervierteljahres 2017
die 1. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchspiels Olbernhau  
(Kbz. Marienberg)
Zum Kirchspiel gehören:
– 3.572 Gemeindeglieder
– sieben Predigtstätten (bei 3 Pfarrstellen) mit vier bis fünf  

wöchentlichen Gottesdiensten in vier bis fünf Orten
– 6 Kirchen, 1 Gemeindezentrum, 4 weitere Gebäude im Eigen-

tum der Kirchgemeinden, 5 Friedhöfe
– 21 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
– Dienstumfang: 100 Prozent
– Pfarramtsleitung: ja
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– Dienstwohnung (125 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
– Dienstsitz in Olbernhau.
Weitere Auskunft erteilen Superintendent Findeisen, Tel.  
(0 37 26) 23 43 und Pfarrer Klotz, Tel. (03 73 60) 7 32 06.
Wir, ein gut funktionierendes Kirchspiel mit einem neuen Ge-
meindezentrum, suchen einen Pfarrer/eine Pfarrerin, der/die gern 
die Leitung einer großen und einsatzbereiten haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterschaft übernimmt. Wir sind gemeinsam auf 
der Suche nach Wegen, auf den demografischen und geistlichen 
Wandel unserer Gesellschaft zu reagieren und freuen uns auf 
neue Impulse, z. B. für die Arbeit mit Kindern und Familien.

2. Kantorenstellen 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oelsnitz (Kbz. Annaberg)
6220 Oelsnitz 97
Angaben zur Stelle:
– B-Kantorenstelle
– Dienstumfang: 70 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst be-

fristet bis zum 31. Dezember 2019
– Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 

(EG 10)
– Orgeln:
 Christuskirche: Eule-Orgel, Baujahr 1958, mechanisch, 2 Ma-

nuale, 22 Register
 Kreuzkirche: Kreuzbach-Orgel, pneumatisch, 2 Manuale,  

11 Register 
– weitere zur Verfügung stehende Instrumente: Flügel und Kla-

vier.
Angaben zur Kirchgemeinde:
– 1.180 Gemeindeglieder
– 2 Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit 1 wöchentlichen Got-

tesdienst in Oelsnitz/Neuoelsnitz
– 23 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
– 4 monatliche Gottesdienste (durchschnittlich)
– 25 Kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 1 Kurrendegruppe mit 8 regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Gospelchor mit 12 regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Kirchenchor mit 10 Mitgliedern
– 1 wöchentlicher regelmäßiger Instrumentalkreis (Flötenkreis)
– 1 Posaunenchor mit 14 Mitgliedern 
– 4 jährliche kirchenmusikalische Veranstaltungen (Orgelsom-

mer, Konzerte)
– 1 Rüstzeit (Kurrende, Chorgruppen)
– 2 jährliche Veranstaltungen (Orgelkonzerte, Konzerte) durch 

Gastmusiker.
Vom zukünftigen Stelleninhaber/von der zukünftigen Stellenin-

haberin werden außerdem erwartet: 
– die Förderung von Laien- und Nachwuchsmusikern und deren 

Beteiligung am Gottesdienst und Gemeindeleben 
– ein Angebot zur musikalischen Früherziehung und zum ge-

meinsamen Singen in der Kindertagesstätte (in Trägerschaft 
der Kirchgemeinde)

– Öffentlichkeitsarbeit.

V.
Stellenausschreibungen
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Eine Wohnung steht nicht zur Verfügung, der Kirchenvorstand ist 
bei der Suche aber gern behilflich. 
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Bergmann, Tel. (03 72 98) 
1 27 75 und KMD Süß, Tel. (0 37 33) 67 92 36. Weitere Infor-
mationen sind unter www.kirchgemeinde-oelsnitz.de zu erfahren.
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das  
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens, Lukasstraße 6, 01069 
Dresden zu richten. 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Eibenstock-Carlsfeld (Kbz. Aue)
6220 Eibenstock-Carlsfeld 19
Angaben zur Stelle:
– B-Kantorenstelle
– Dienstumfang: 70 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
– Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 

(EG 10)
– Orgeln: 
 Kirche Eibenstock: Kreutzbach und Söhne-Orgel, Baujahr 

1868, 2 Manuale, 36 Register, 2011 restauriert von Orgelbau-
firma E. Groß 

 Kirche Carlsfeld: Bärmig-Schmeisser-Orgel, Baujahr 1863,  
2 Manuale, 14 Register, 2003 restauriert durch die Orgelbau-
firma G. Wünning

– weitere zur Verfügung stehende Instrumente: Harmonium, 
Cembalo, Flügel, E-Piano, Pauken, Klavier, verschiedene 
Blechblasinstrumente.

Angaben zur Kirchgemeinde:
– 1.870 Gemeindeglieder
– 3 Predigtstätten (bei 2 Pfarrstellen) mit 2 wöchentlichen  

Gottesdiensten in Eibenstock, Carlsfeld und 14-tägig in  
Blauenthal

– der 14-tägige Gottesdienst im Pflegeheim Herbstsonne wird 
weitgehend ehrenamtlich abgedeckt

– 18 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
– 2 Kurrendegruppen mit 15 regelmäßig Teilnehmenden (12/3)
– 1 Projektchor mit 12 Jugendlichen (eigener Leiter)
– 1 Jugendband mit 6 Mitgliedern 
– 2 Kirchenchöre/Kantorei mit 44 Mitgliedern (30/14), der klei-

nere Chor mit eigener Leiterin 
– 1 wöchentlicher regelmäßiger Instrumentalkreis (Flöten)
– 1 Posaunenchor mit 20 Mitgliedern 
– 8 jährliche kirchenmusikalische Veranstaltungen (Orgelsom-

mer, Konzerte) 
– 1 Rüstzeit (Kurrende, Chorgruppen)
– musikalische Angebote im Kindergarten 
– 14 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende, da-

von 8 Organisten.
Wir wünschen uns einen Kantor/eine Kantorin, der/die Freude 
daran hat, mit Vielseitigkeit Jung und Alt unserer Gemeinde für 
die Musik zu begeistern. Gott zur Ehre und den Menschen zur 
Freude soll die Kirchenmusik unserer Gottesdienste, Konzerte 
und kirchenmusikalische Kreise bereichern. Eine gute Zusam-
menarbeit mit Kirchenvorstand sowie haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehen wir als eine Selbstver-
ständlichkeit. 
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Poppitz, Tel. (03 77 52) 30 96 
oder E-Mail: kg.eibenstock_carlsfeld@elks.de, der Vorsitzende 
des Kirchenvorstandes Frieß, Tel. (03 77 52) 6 65 73 sowie KMD 
Schubert, Tel. (0 37 74) 8 24 14 20. 
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das Ev.-
Luth. Landeskirchenamt Sachsens, Lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten. 

Ev.-Luth. St.-Jacobi-Kirchgemeinde Neustadt (Kbz. Pirna)
6220 Neustadt 50
Angaben zur Stelle:
– B-Kantorenstelle
– Dienstumfang: 70 Prozent
– Dienstbeginn zum 1. November 2017, zunächst befristet bis 

zum 31. Dezember 2019
– Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 

(EG 10)
– Orgeln:
 St.-Jacobi-Kirche Neustadt: Eule-Orgel, Baujahr 1884, 2 Ma-

nuale, 28 Register 
 Friedhofskapelle Neustadt: Eule-Orgel, Baujahr 1981, 1 Ma-

nual, 6 Register 
 Rugiswalde: einmanualige elektronische Orgel
– weitere zur Verfügung stehende Instrumente: 4 E-Pianos, 

Schlagzeug, technisches Equipment zur Verstärkung, diverse 
Blechblasinstrumente und Orffsches Instrumentarium. 

Angaben zur Kirchgemeinde:
– 1.900 Gemeindeglieder
– 1 Predigtstätte (bei 2 Pfarrstellen)
– 24 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
– 5 monatliche Gottesdienste (durchschnittlich)
– 40 Kasualien jährlich (durchschnittlich)
– 1 Kurrendegruppe mit 7 regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Jugendchor mit 8 regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Kantorei mit 35 Mitgliedern
– 1 Kammerchor mit 8 Mitgliedern
– 1 Posaunenchor mit 15 Mitgliedern und 2 Nachwuchsbläsern
– kirchenmusikalische Veranstaltungen, Konzertreihe auch mit 

Gästen
– 1 Rüstzeit (Kindermusical)
– 1 Band mit anderweitiger Leitung.
Die Kirchgemeinde freut sich auf einen der Gemeinde zuge-
wandten begeisterten Musiker/eine der Gemeinde zugewandte 
begeisterte Musikerin, der/die mit der Gemeinde zum Lobe 
Gottes musiziert. Die Zusammenarbeit mit der örtlichen ev. Kin-
dertagesstätte (85 Plätze) und einer ev. Grundschule am Ort soll 
auch im kirchenmusikalischen Bereich ausgebaut werden. Ebenso 
wichtig ist perspektivisch die Zusammenarbeit mit den Ev.-Luth. 
Kirchgemeinden Stolpener Land und Lauterbach-Oberottendorf. 
Eine Wohnung (4 Zimmer) kann gestellt werden.
Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Schellenberger, Tel.  
(0 35 96) 50 97 27, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchen-
vorstandes Schmidt, Tel. (0 35 96) 50 06 47 und KMD Meyer, 
Tel. (0 35 01) 44 36 81. 
Weitere Informationen unter www.kirche-neustadt.de. 
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das Ev.-
Luth. Landeskirchenamt Sachsens, Lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten.

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederbobritzsch mit Schwester-
kirchgemeinden Oberbobritzsch, Naundorf und Hilbersdorf 
(Kbz. Freiberg)
64103 Niederbobritzsch 11
Angaben zur Stelle:
– nebenamtliche Gemeindepädagogenstelle (nebenamtlicher 

gemeindepädagogischer Ausbildungsabschluss, C-Ausbil-
dung oder diesem gleichgestellter Fach- oder Hochschulab-
schluss erforderlich)

– Dienstumfang: 50 Prozent
– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
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– Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 
(EG 6).

Angaben zum Schwesterkirchverhältnis:
– 1.433 Gemeindeglieder
– 4 Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit mindestens 2 wöchent-

lichen Gottesdiensten 
– 1 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin 
– 8 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.
Angaben zum Dienstbereich:
– 5 Schulkindergruppen mit 8 regelmäßig Teilnehmenden
– 4 jährliche Veranstaltungen (Kinderbibelwochen, Weltgebets-

tag)
– 1 Rüstzeit (Kinder)
– 9 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 4 staatliche Schulen (im Bereich des Anstellungsträgers).
Der Aufbau eines Eltern-Kind-Kreises ist nach vielen Taufen sehr 
erwünscht. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrerin Lange-Seifert, Tel. (03 73 25) 
62 25. 
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den Kir-
chenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederbobritzsch, 
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf zu richten.

6. Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin des gehobenen Verwal-
tungsdienstes 

Reg.-Nr. 63100 GA
Für das Grundstücksamt der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens ist 
die Stelle eines Sachbearbeiters/einer Sachbearbeiterin des geho-
benen Verwaltungsdienstes zu besetzen.
Dienstbeginn: 7. Dezember 2017
Dienstumfang: 30 Stunden/Woche (75 Prozent einer Vollbeschäf-
tigung)
Dienstort: Grundstücksamt der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 
Budapester Straße 31, 01069 Dresden
Zu den Aufgaben des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin gehört 
die Bearbeitung der Sachgebiete Grundstücksverkehr und Grund-
stücksverwaltung für kirchliche Rechtsträger im Bereich der Lan-
deskirche sowie die Mitarbeit in Empfang und Registratur. Die 
Tätigkeit umfasst u. a. folgende Aufgaben:
– Beratung und Vertragsgestaltung im Bereich des Grund-

stücksverkehrs (z. B. Kaufverträge, Erbbaurechtsverträge, 
Tausch o. Ä.)

– Beratung und Vertragsgestaltung im Bereich der Grund-
stücksverwaltung (z. B. Pachten, Gestattungen, baurechtliche 
Vereinbarungen o. Ä.)

– Beratung und Vertragsgestaltung in sonstigen grundstücksbe-
zogenen Vorgängen 

– Beratung bei öffentlich-rechtlichen Verfahren und Verwaltungs-
akten (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne o. Ä.).

Anforderungen:
– abgeschlossenes Fachhochschulstudium im Bereich des all-

gemeinen gehobenen Verwaltungsdienstes (Diplom-Verwal-
tungswirt/Diplom-Verwaltungswirtin [FH]) oder vergleich-
bare Ausbildung

– gründliches Fachwissen auf dem Gebiet des Sachen-, Grund-
buch-, Grundstücks-, Pacht-, Erbbaurechtes; praktische Er-
fahrungen sind von Vorteil

– sicherer Umgang mit Informationstechnik, insbesondere in 
Microsoft Word und Excel

– Kenntnisse der Struktur der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
– soziale Kompetenz, eigenverantwortliche Arbeitsweise und 

Teamfähigkeit
– Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD).

Die Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 
gemäß Entgeltgruppe 9. Die zu besetzende Stelle ist in gleicher 
Weise für Frauen und Männer geeignet. Insbesondere möchten 
wir auch schwerbehinderte Menschen fördern und bitten diese, 
sich bei entsprechender Eignung zu bewerben. 
Weitere Auskunft erteilen die Sachgebietsleiterin, Kirchenamt-
frau Metzlaff, Tel. (03 51) 46 92-805 und der Leiter des Grund-
stücksamtes, Oberkirchenrat Richter, Tel. (03 51) 46 92-800.
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind in schriftlicher 
Form bis 15. Oktober 2017 an das Grundstücksamt der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens, Budapester Straße 31, 01069 Dresden zu 
richten.

Reg.-Nr. 63101 RKA Dresden
Beim Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt Sachsens ist 
die Stelle eines Sachbearbeiters/einer Sachbearbeiterin des geho-
benen Verwaltungsdienstes befristet bis zum 31. Oktober 2018 
zu besetzen.
Dienstbeginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: 100 Prozent (40 h/Woche)
Dienstort: Regionalkirchenamt Dresden, Kreuzstraße 7, 01067 
Dresden
Die Tätigkeit umfasst u. a. folgende Aufgaben:
– Sachbearbeitung Haushalt-, Kassen- und Rechnungswesen 

mit Schwerpunkt Haushaltplanprüfung
– Sachbearbeitung Bauangelegenheiten/Baufinanzierung
Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin:
– Qualifikation für den gehobenen kirchlichen Verwaltungs-

dienst oder eine andere mindestens gleichwertige Verwal-
tungsausbildung

– Kenntnisse der landeskirchlichen Strukturen
– Fähigkeit, sich schnell in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten
– selbstständiger und kooperativer Arbeitsstil
– Team- und Kommunikationsfähigkeit
– sicherer Umgang mit Informationstechnik
– guter mündlicher und schriftlicher Ausdruck
– Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche 

in Deutschland.
Die Vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmungen 
gemäß Entgeltgruppe 9. Die zu besetzende Stelle ist in gleicher 
Weise für Frauen und Männer geeignet. Insbesondere möchten 
wir auch schwerbehinderte Menschen fördern und bitten diese, 
sich bei entsprechender Eignung zu bewerben. 
Weitere Auskunft erteilt der Leiter des Regionalkirchenamtes, 
OKR am Rhein, Tel. (03 51) 49 23-328. 
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 15. Okto-
ber 2017 an das Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens, Lukas-
straße 6, 01069 Dresden, E-Mail: kirche@evlks.de zu richten.

7. Verwaltungsmitarbeiter/Verwaltungsmitarbeiterin

Kirchgemeinde Schönfeld-Weißig (Kbz. Dresden Nord)
63104 Schönfeld-Weißig 1
Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Schönfeld-Weißig 
sucht für eine Anstellung ab 1. Oktober 2017 einen Verwaltungs-
mitarbeiter/eine Verwaltungsmitarbeiterin. 
Die Stelle umfasst einen Dienstumfang von 25 Prozent bzw. 10 
Wochenstunden und ist zunächst befristet für 2 Jahre zu besetzen. 
Zu den Aufgaben des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin gehö-
ren insbesondere:
– allgemeine Organisationstätigkeit und Verwaltungsaufgaben 

im Pfarramt
– Bearbeitung des Postein- und -ausgangs
– E-Mail-Korrespondenz und Telefondienst
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– Bearbeitung von Anfragen und Anträgen sowie Terminpla-
nung und -koordination

– Pflege der Kirchgemeindegliederdatei (MEWIS)
– Bearbeiten der Kirchgeldzahlung
– Führung und Abrechnung der Barkasse
– Zuarbeit zum Gemeindebrief und Vorbereitung der Verteilung
– Einstellen von Inhalten auf der Website.
Die Stelle bietet: 
– eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einer le-

bendigen Gemeinde
– eine Vergütung nach den landeskirchlichen Bestimmungen 

gemäß Entgeltgruppe 3 
– Möglichkeiten zur individuellen Weiterbildung 
– eine kirchliche Altersversorgung. 
Anforderungen an den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin sind: 
– eine abgeschlossene Berufsausbildung möglichst mit verwal-

tungstechnischem Hintergrund, eine kirchliche Verwaltungs-
ausbildung ist von Vorteil

– idealerweise einschlägige Berufserfahrung
– eine ausgeprägte Fähigkeit zur Kommunikation sowie freund-

liches Auftreten
– den sicheren Umgang mit Standardsoftware, insbesondere 

Outlook, Word und Excel
– sicherer Umgang mit MEWIS, KFM und Kirchgeld-Online
– eine selbstständige Arbeitsweise, Organisationsgeschick, 

Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
– Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD).
In der Kirchgemeinde gibt es eine weitere Verwaltungsmitarbei-
terin mit einem Beschäftigungsumfang von 75 Prozent. 
Weitere Auskunft erteilt Pfarrer Fritzsch, Tel. (01 76) 70 77 86 65.
Vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 29. Septem-
ber 2017 an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Schönfeld-Weißig, Hauptstraße 18, 01328 Dresden zu richten.

Abs.: SDV Direct World GmbH, Tharandter Straße 23–35, 01159 Dresden
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt“, VKZ F 67 04
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